
 
 
 
  
 Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema 
 Projektbüro „Tag der Sachsen“  
 Joliot-Curie-Straße 13 
 08280 Aue - Bad Schlema 
 tds2023@kurort-schlema.de 
 
 

 

 
 

 

 

Allgemeine Angaben 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eingangsstempel 

 

Reg.-Nr. 

Teilnahmeantrag für Firmen, 

Gastronomen, Händler 
Bitte beachten Sie Folgendes: 

 Der Einsendeschluss des Teilnahmeantrages ist der 31.03.2023. 

 Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden! 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme! 

 Eine Anzeige ist nach §2 Abs. 2 SächsGastG (Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes) 
erforderlich, es sei denn, der Gewerbetreibende ist im Besitz einer Reisegewerbekarte für eine 
Reisegaststätte i. S. d. § 55 GewO, einer Gaststättenerlaubnis oder einer Gewerbeanmeldung mit 
erfolgter Zuverlässigkeitsprüfung für eine Gaststätte. 

 Senden Sie den ausgefüllten Antrag postalisch an die o. g. Adresse oder per Mail an 
tds2023@kurort-schlema.de. Bitte senden Sie den Antrag nicht doppelt. Nur Anträge mit 
rechtsverbindlicher Unterschrift und Stempel werden berücksichtigt.  

 Die Bearbeitung der Anträge erfolgt nach Reihenfolge des Posteingangs. 

 

 

Name des Unternehmens (genaue Firmenbezeichnung) 

 

Name des Ansprechpartners/Geschäftsführers 

 

Vorname des Ansprechpartners/Geschäftsführers 

 

Straße und Hausnummer 

 

PLZ und Ort 

Telefonnummer E-Mail 

 

  

Ansprechpartner vor Ort 

 

Allgemeine Angaben 

Anrede 

 

Titel Vorname/n  Name 

   

 

Telefon 

 

Mobiltelefon 

 

E-Mail 

mailto:tds2023@kurort-schlema.de
mailto:tds2023@kurort-schlema.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Geplantes Angebot (Angebot verbindlich, nicht vor Ort erweiterbar) 

 Konkrete Angaben zum Angebot 

 

Abmessung der 

Standfläche  

Achtung! Anhängevorrichtungen, Dachüberstände, 

Kühlaggregate und ähnliche bauliche/technische 

Einrichtungen sowie Fahrzeuge und Kühlwagen etc., 

die direkt mit dem Stand verbunden sind, sind bei 

den Maßangaben unbedingt zu berücksichtigen. 

Länge in Metern Tiefe in Metern Höhe in Metern 

  

An welchen Tagen 

benötigen Sie eine 

Präsentationsfläche? 

 

  Fr., 01.09.2023 – So., 03.09.2023 

 

Fr., 01.09.2023 – Sa., 02.09.2023 

 

Elektroenergiebedarf 

 

  
ja nein 

  

1 Verlängerungskabel/Kabeltrommel/Verteilerwürfel á 16 A Schuko 

(Wechselstrom bis 3,3kW pro Steckdose = Standard-Steckdosenstrom) 

 

Anzahl Leistungsspitzen in kW 

 je   

Steckdosen 16 A CEE Steckdose (Drehstrom 3,3kW bis 10kW) 

 
Steckdosen 32 A CEE Steckdose (Drehstrom 10kW bis 20kW) 

 
Alternative Anschlüsse auf Anfrage 

 

 

 

 je 

je 

 

 

Achtung! Der Veranstalter stellt die im Festgelände installierten Elektroenergie-Verteilungsanlagen, Wasserzapfstellen und Schmutzwassereinleitungspunkte zur 

Verfügung. Anspruch auf technisch nicht realisierbare elektrische Anschlusswerte besteht nicht. Der Nutzer hat ausreichend geprüfte Verlängerungskabel sowie 
entsprechende Adapter von Kraft- auf Wechselstrom selbst mitzubringen. Bitte ermitteln Sie Ihren Strombedarf sehr gewissenhaft, um unnötige Installationskosten 
zu vermeiden! Bitte nur die für den Stand unbedingt erforderlichen Anforderungen benennen! Bei größerer Überbelastung behalten wir uns vor, Sie an den 
Installationskosten zu beteiligen. Beachten Sie auch den Strombedarf für mitgebrachte Beleuchtung! Bitte bringen Sie eigene Verlängerungskabel für die Wegstrecke 
mit. Die maximale Länge der Kabel soll 25,00 m betragen. Achten Sie darauf, dass diese in einwandfreiem Zustand und geprüft sind. Insbesondere ist auf den 
Anschluss von ausschließlich CE geprüften und technisch einwandfreien Geräten zu achten. Es sind keine eigenen Aggregate zulässig. 

 
 

Trinkwasserbedarf 

  Achtung! Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung sind über eigene Schläuche von und bis zu den zugewiesenen Stellen vorzunehmen. Die für die 

Trinkwasserversorgung genutzten Schlauchleitungen müssen für den Einsatz im Trinkwasser geeignet sein, was durch ein DVGW-Konformitätszeichen (geprüft nach 
DVGW W 543, VP 549, VP 550) nachgewiesen ist. Die Verwendung anderer Schläuche ist nicht zulässig! 
 

 
ja 

 
nein 

 

Beantragung von Sonderparkplätzen 

 
 Benötigte Abstellflächen für Fahrzeuge 

(Achtung! Abstellplätze sind nur außerhalb des inneren Sperrkreises möglich) 

 

PKW Transporter 

 

Wohnwagen 

    

Benötigte Unterlagen 

 

 

 Bitte senden Sie uns ein Foto Ihres Verkaufsstandes unter Angabe Ihres Unternehmensnamens an: tds2023@kurort-schlema.de 

 
Erklärung 

 

 

 

Ich versichere, dass die im Teilnahmeantrag gemachten Angaben zutreffend und wahrheitsgemäß sind und garantiere seitens des Teilnehmers die rechtsverbindliche 
Anmeldung. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der noch abzuschließende Vertrag unter der aufschiebenden Wirkung steht, bis mindestens ein seitens des 
Teilnehmers gegengezeichnetes Exemplar im Original im Projektbüro „Tag der Sachsen“ 2023 eingeht. Der auf der ausgestellten Rechnung ersichtliche Betrag für 
Nebenkosten und Standentgelte muss binnen der in der Rechnung genannten Frist (14 Tage) auf dem in der Rechnung genannten Konto eingehen.  

Im Rahmen des „Tages der Sachsen“ 2023 werden Aufzeichnungen in Bild und Ton erstellt und ggf. veröffentlicht. Mit meiner Unterschrift zur Anmeldung zum „Tag der 
Sachsen“ 2023 erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir entstandenen Bild- und Videoaufnahmen in Medien aller Art veröffentlicht werden dürfen und 
übertrage dafür alle Bildrechte an die jeweiligen Fotografen. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Zwecks erhobenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet, genutzt 

und gespeichert werden. 

 

 
   

Datum Stempel Unterschrift 



    Schuko      60,00 €           40,00 €                40,00 €  

                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Strom    16A              120,00 €                   60,00 €                40,00 €  

                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                           32A               220,00 €                      130,00 €                 40,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Müll      70,00 €           30,00 €                30,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Toiletten     20,00 €           20,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Wasser / Abwasser    40,00 € 

Nutzungsentgelte 
zur Durchführung des „Tages der Sachsen 2023“ in der Großen Kreisstadt 

Aue-Bad Schlema 

 

1. ENTGELT FÜR EINEN STANDPLATZ (PRO TAG UND LFD. METER) 
Standgebühren fallen für Vereine nicht an, es sei denn der Verein betätigt sich wirtschaftlich. 

 

2. NEBENKOSTEN (PAUSCHAL FÜR DAS GESAMTE WOCHENENDE) 

 
                                               Speisen/Getränke                       sonst. Händler/    
                                              & Kleinaussteller                                Gewerbe                            Vereine 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle oben aufgeführten Beträge (Entgelte sowie Nebenkosten) verstehen sich brutto gleich netto. 

Allgemeines Sortiment              60,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bauchladen            55,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gewerbepräsentation / Promotion        160,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Getränke-& Speisestände         135,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sächs. Weinstände / Nischenangebote (Feinkost & Kulinarik)        90,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bäckererzeugnisse          110,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kunst-& Handwerk            35,00 € 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Freisitz vor stehendem Gewerbe 

(Bestuhlung vor eigenem Laden)          40,00 € 
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